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Mein Auskunftsbegehren an die III. Strafkammer des 
Obergerichtes des Kantons Zürich 

betreffend meiner am 15.12.2020 erhobenen und nachgenannten 
 

Strafanzeige bei Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich - von 
 
Werner Bachmann, Lyrenweg 61, 8047 Zürich                                  als geschädigter Prämienzahler 
 
gegen die Verantwortlichen des Uni-Spitals Zürich,  
vorab gegen Spitaldirektor Zünd und weitere mir derzeit Unbekannte 
 

wegen gewerbsmässigem Betrug 
 
Sehr geehrter Herr Honegger 
 
Wir haben soeben miteinander telefoniert. Grund: Die Staatsanwaltschaft Frau StAin lic. Jur C. 
Braunschweig teilt mir mit Brief vom 3. Juni 22 mit, dass: 
 

die III. Strafkammer des Obergerichtes Zürich die Ermächtigung zur 
Strafverfolgung in der erwähnten Sache nicht erteilt…... 

 
Das ist mir völlig unbegreiflich und riecht primavista gewaltig nach Korruption. Bevor ich diesbezüglich 
den mir grösstmöglichen Rummel veranstalte, muss ich Ihre Bergründung kennenlernen. Dies, um 
auszuschliessen, dass ich damit etwas Unrechtes tue. Bitte senden Sie mir eine Kopie ihres 
diesbezüglichen Entscheides. Besten Dank! 
 
Freundliche Grüsse 
Werner Bachmann 
 

 
 
 
 
 
  


